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Vierhaus Steuerberatungsgesellschaft mbH informiert

Neuigkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise

Überbrückungshilfe III kann seit 10.02.2021 beantragt  werden  

Seit dem 10.02.2021 kann die Überbrückungshilfe III in Form von Fixkostenzuschüssen 
beantragt werden.
Die Förderung beantragen können Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu  
750 Millionen Euro, Soloselbständige, Freiberufler sowie gemeinnützige Unternehmen und 
Organisationen.
Voraussetzung sind coronabedingte Umsatzeinbußen von mindestens 30 %, die in allen oder 
einzelnen Monaten zwischen November 2020 und Juni 2021 eingetreten sind. Dabei sind  
zur Ermittlung des Umsatzrückgangs die entsprechenden Monate des Jahres 2019 heran
zuziehen. 
Je nach Höhe des Umsatzeinbruches werden 40 %, 60 % oder 90 % der Fixkosten erstattet 
– maximal aber 1,5 Millionen Euro pro Monat (3 Millionen Euro für Verbundunternehmen).  
Der Katalog der erstattungsfähigen Fixkosten wurde im Vergleich zur Überbrückungshilfe II 
erweitert und umfasst nun z. B. auch Investitionen in Digitalisierung.
Abschlagszahlungen sind bis max. 100.000 Euro pro Monat möglich.
Die Antragsfrist endet am 31.08.2021.

Hinweise:
Die Antragstellung erfolgt grundsätzlich über sog. „prüfende Dritte“, also z. B. Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer. Gern prüfen wir für Sie die Antragsvoraussetzungen und übernehmen 
ggf. die Antragstellung.
Weitergehende Informationen, die laufend aktualisiert werden, haben das Bundes
ministerium für Wirtschaft und Energie sowie das Bundesministerium der Finanzen unter  
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de zusammengestellt.

Neuigkeiten im Gemeinnützigkeitsrecht/Gesundheitswesen

Umsatzsteuerliche Behandlung von Gutachtertätigkeiten: Europäischer Gerichtshof 
stellt klar

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat aktuell zur umsatzsteuerlichen Behandlung von 
Gutachtertätigkeiten im Auftrag des medizinischen Dienstes einer Krankenversicherung 
(MDK) Stellung genommen. Er stellt klar, dass die durch einen unabhängigen Gutachter 
im Auftrag des MDK erfolgende Erstellung von Gutachten zur Pflegebedürftigkeit, die von 
dieser Krankenversicherung zur Ermittlung des Umfangs von Versichertenansprüchen auf  
Leistungen der Sozialfürsorge verwendet werden, eine eng mit der Sozialfürsorge und der 
sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistung darstellt.
In dem Vorabentscheidungsersuchen ging es um eine ausgebildete Krankenschwester mit 
medizinischer Grundausbildung und akademischer Ausbildung im Bereich der Pflegewissen
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schaft. Von 2012 bis 2014 erstellte sie für den MDK Gutachten zur Pflegebedürftigkeit von 
Patienten. Das Finanzamt versagte die Umsatzsteuerfreiheit für die Gutachtertätigkeit. Das 
Finanzgericht gab der Klage mit der Begründung statt, dass die Erstellung von Pflegegutachten 
als eine eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Leistung umsatz
steuerfrei sei. Hiergegen legte das Finanzamt Revision ein. Der Bundesfinanzhof setzte das 
Revisionsverfahren aus und legte die Problematik dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. 
Dieser kommt zu dem Ergebnis, dass die durch einen unabhängigen Gutachter im Auftrag des 
MDK erfolgende Gutachtenerstellung zur Pflegebedürftigkeit eine eng mit der Sozialfürsorge 
und der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistung im Sinne der Mehrwertsteuersystem-
Richtlinie sei. Bei der Beurteilung seien das Wesen der Umsätze und die Eigenschaft des 
Wirtschaftsteilnehmers, der die Dienstleistungen erbringe, entscheidend.
Zudem hatte der EuGH zu entscheiden, inwieweit es für die Anerkennung eines Unternehmers 
als eine Einrichtung mit sozialem Charakter ausreicht, dass dieser als Subunternehmer 
seine Leistungen im Auftrag einer nach nationalem Recht anerkannten, sozialen Einrichtung 
erbringt. Dies hat der EuGH ausdrücklich verneint. Im Streitfall habe die Krankenschwester  
die Dienstleistungen zwar als Subunternehmerin des MDK erbracht (nach deutschem Recht 
als Einrichtung mit sozialem Charakter anerkannt). Sie selbst sei jedoch nicht in diese  
Anerkennung einbezogen worden. Unionsrechtlich ist nicht zu beanstanden, dass der Kran
kenschwester die Anerkennung als Einrichtung mit sozialem Charakter verwehrt wird. Nach 
deutschem Recht hat ein Gutachter die Möglichkeit, unmittelbar mit der Kasse einen Vertrag 
über die Gutachtenerstellung zu vereinbaren, um diese Anerkennung zu erhalten. Im Streitfall 
hatte die Krankenschwester davon jedoch keinen Gebrauch gemacht.

Hinweis: 
Laut EuGH verstößt die Versagung einer solchen Anerkennung nicht gegen den Grundsatz  
der steuerlichen Neutralität.

Quelle: EuGH, Urt. v. 08.10.2020 - C-657/19

Steuerrechtliche Neuigkeiten für Unternehmen 

Vorsteuerabzug für Ausbau einer Gemeindestraße: Europäischer Gerichtshof lässt 
Unternehmer aufatmen 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit aktuellem Urteil entschieden, dass einem Unter
nehmer der Vorsteuerabzug zusteht, wenn er aufgrund einer Vereinbarung mit der Gemeinde 
Baumaßnahmen an einer Gemeindestraße, die für seine wirtschaftliche Tätigkeit (hier Stein
bruch) notwendig sind, vornehmen lässt. Zudem stellt der EuGH klar, dass kein steuerbarer  
Tausch bei einer Genehmigung für den Betrieb des Steinbruchs und der Übertragung des  
Ausbaus der Gemeindestraße vorliegt. Zudem sei die unentgeltliche Übertragung der  
Gemeindestraße an die Gemeinde keine unentgeltliche Wertabgabe. Die Besteuerung des 
Eigenverbrauchs könne daher unterbleiben.
Im Streitfall wollte die Klägerin einen Kalksteinbruch betreiben und stellte dafür einen Antrag 
beim zuständigen Regierungspräsidium. Dieser wurde unter der Auflage genehmigt, dass der 
Steinbruch über eine öffentliche Straße der Gemeinde, auf deren Gebiet sich der Steinbruch 
befand, erschlossen werden sollte. Sie vereinbarte mit der Gemeinde, die öffentliche Straße 
auszubauen und der Gemeinde unentgeltlich zu überlassen. Aus den Baukosten nahm sie den 
Vorsteuerabzug vor. Diesen gewährte zunächst das Finanzamt, wollte jedoch eine unentgelt
liche Wertabgabe besteuern. Das Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass keine steuer

02

3

3.1



Mandanteninformation Januar - Februar 2021

pflichtige unentgeltliche Wertabgabe vorliege, versagte jedoch gleichzeitig den Vorsteuer
abzug. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dazu im Rahmen des Vorabentscheidungsersuchens  
dem EuGH entsprechende Fragen gestellt, da er aufgrund der neueren EuGH-Recht
sprechung Zweifel hatte, ob seine bisherige Linie weiterhin mit dem Unionsrecht vereinbar war.
Der EuGH bejahte den Vorsteuerabzug grundsätzlich, da der Ausbau der Gemeindestraße 
unerlässlich für die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit der Klägerin sei. Darüber hinaus würden 
die Kosten der erhaltenen Eingangsleistungen in die steuerpflichtigen Ausgangsumsätze 
eingepreist. Ferner lehnte der EuGH die Annahme eines tauschähnlichen Vorgangs ab, da 
es sich bei der Erteilung der Genehmigung um einen nichtsteuerbaren einseitigen Hoheitsakt 
handle. Nach Auffassung des EuGH führt die unentgeltliche Übertragung des Ausbaus der 
Gemeindestraße an die Gemeinde nicht zu einer Eigenverbrauchsbesteuerung, da der Aus
bau in einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit der gesamten wirtschaftlichen  
Tätigkeit der Klägerin stehe.

Hinweis: 
Mit Spannung können die Nachfolgeentscheidung des BFH und besonders die Ausführungen 
zu einer Wertabgabebesteuerung erwartet werden. Betroffene Unternehmen sollten ihre Steuer
festsetzungen offenhalten.

Quelle: EuGH, Urt. v. 16.09.2020 - C-528/19

Vermögensverwaltende Kommanditgesellschaften: BMF äußert sich zur Anwendung 
der Verlustausgleichsbeschränkung 

Haftet ein Unternehmer nur beschränkt, verkleinert der Steuergesetzgeber dessen Möglich
keit, einen Verlustausgleich mit anderen positiven Einkünften sowie einen steuerlichen Verlust
abzug vorzunehmen. Über die Vorschrift des § 15a Einkommensteuergesetz (EStG) wird der  
Ausgleich bzw. Abzug grundsätzlich auf den Haftungsbetrag begrenzt, da der Unternehmer  
durch die darüber hinausgehenden Verluste in ihrem Entstehungsjahr regelmäßig weder recht
lich noch wirtschaftlich belastet ist.

Hinweis: 
Die Verlustausgleichsbeschränkung ist sinngemäß auch auf vermögensverwaltende Komman
ditgesellschaften (KGs) mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung anzuwenden.

In einem aktuellen Schreiben hat sich das Bundesfinanzministerium (BMF) nun ausführlich mit 
der sinngemäßen Anwendung des § 15a EStG auf vermögensverwaltende KGs auseinander
gesetzt und hierbei die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aufgegriffen. Hiernach ist der 
einem Kommanditisten zuzurechnende, nichtausgeglichene oder abgezogene Werbungs
kostenüberschuss mit Überschüssen zu verrechnen, die dem Kommanditisten in späteren 
Jahren aus seiner Beteiligung an der KG zuzurechnen sind – und zwar unabhängig von der 
Einkunftsart. Das BMF weist darauf hin, dass zur Anwendung des § 15a EStG zwischen 
folgenden Verlustbegriffen zu unterscheiden ist:

Ausgleichsfähiger Verlust: Für Kommanditisten einer vermögensverwaltenden KG ist der 
Ausgleich von Verlusten aus Vermietung und Verpachtung mit anderen positiven Einkünften 
nur möglich, soweit kein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht; man spricht in 
diesem Zusammenhang vom ausgleichsfähigen Verlust.
Verrechenbarer Verlust: Verluste, die darüber hinausgehen, werden dem Kommanditisten  
zwar zugerechnet, dürfen aber nicht mit anderen Einkünften ausgeglichen oder steuerlich 
nach § 10d EStG abgezogen werden. Sie können nur mit positiven Einkünften verrechnet 
werden, die in späteren Jahren aus derselben Beteiligung erzielt werden; man spricht in  
diesem Zusammenhang vom verrechenbaren Verlust. Dieser ist jährlich gesondert festzu
stellen.

03

3.2

•

•



Mandanteninformation Januar - Februar 2021 04

3.3

Das Schreiben geht auf die Besonderheiten ein, die beim Verlustausgleich bzw. bei der 
Verlustverrechnung im Fall der Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, 
Einkünften aus Kapitalvermögen und Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften zu 
beachten sind. Zudem legt das BMF dar, wie das fiktive Kapitalkonto im Detail zu ermitteln 
ist. Dieses bildet ab, welches Verlustausgleichsvolumen einem Kommanditisten zur Verfügung 
steht. Die negativen Vermietungseinkünfte sind nur bis zur Höhe des fiktiven Kapitalkontos 
mit anderen Einkünften ausgleichsfähig. Wird das fiktive Kapitalkonto negativ oder erhöht sich  
der negative Stand, können die Vermietungsverluste nur mit späteren positiven Einkünften aus 
der KG-Beteiligung verrechnet werden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 15.09.2020 - IV C 1 - S 2253/08/10006 :033

Gewerbesteuer: Gewerbesteuerkürzung wegen ausländischer Betriebsstätte

Als Ausgangsgröße für die Ermittlung der Gewerbesteuer nimmt man den Gewinn des Unter
nehmens. Dieser wird aber nicht direkt übernommen, sondern noch durch diverse Hinzu
rechnungen und Kürzungen modifiziert. So ist zum Beispiel auch der Anteil am Gewinn zu 
kürzen, der auf Betriebsstätten des Unternehmens im Ausland entfällt. Aber wie ist es, wenn 
dieser Anteil sich nicht so einfach ermitteln lässt? In einem solchen Fall musste unlängst das 
Finanzgericht Düsseldorf (FG) entscheiden.
Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG mit Sitz in Deutschland, ist Teil eines niederländischen 
Konzerns. Sie betrieb als Generalunternehmerin Wohnungsbau auf eigenen und zu einem 
geringen Teil auch auf fremden Grundstücken. In Deutschland befanden sich sowohl die 
Baustellen als auch die
Korrespondenzadresse. In den Niederlanden saß die Geschäftsleitung und fand die Projektie
rung statt. Auf den Baustellen waren über die niederländische Zentrale verpflichtete Subunter
nehmer tätig. Die Klägerin war auf jeder Baustelle durch einen Polier und einen Bauleiter  
vertreten. Nach einer Betriebsprüfung wurden die Bauprojekte auf eigenen Grundstücken 
vollständig der deutschen Besteuerung unterworfen. Die Bauprojekte auf fremden Baustellen 
von weniger als zwölf Monaten Dauer waren der niederländischen Besteuerung zugeordnet.  
Bei einer Dauer von mehr als zwölf Monaten hatte man sich mit den niederländischen Steuer
behörden auf ein Aufteilungsverhältnis von 20 % (Deutschland) und 80 % (Niederlande)  
geeinigt. Diese Aufteilung übernahm das Finanzamt auch für die Gewerbesteuer.
Die Klage vor dem FG war teilweise erfolgreich. Nach dem Gesetz wird die Summe des  
ermittelten Gewinns und der Hinzurechnungen um den Teil des Gewerbeertrags gekürzt, 
der auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfällt. Die Baustellen im Inland stellen 
Betriebsstätten dar. Das Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Niederlande steht einer 
Besteuerung auch nicht entgegen.
Ein Teil der Gewinne ist tatsächlich der niederländischen Geschäftsleitungs-Betriebsstätte 
zuzurechnen und damit der Gewinn um diesen Teil zu kürzen. Allerdings kann die bisherige 
Aufteilung für die Baustellen der Klägerin für die Gewerbesteuerermittlung nicht übernommen 
werden. Die Objekte der Wertschöpfung befanden sich im Inland und die Bauüberwachung  
durch die Klägerin war entscheidend, um die angestrebte Qualität der Bauten zu gewährleisten. 
Daher schätzt das Gericht, dass 1/3 des ermittelten Gewinns auf die niederländische Betriebs
stätte entfällt und der Gewinn in dieser Höhe zu kürzen ist.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 28.05.2020 - 9 K 1904/18 G, Rev. (BFH: I R 32/20)
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Aufgabegewinn bei häuslichem Arbeitszimmer: Auch steuerlich „wirkungslose“ 
Abschreibung mindert den Buchwert

Gibt ein Freiberufler seine berufliche Tätigkeit auf, muss er einen Aufgabegewinn ermitteln und 
versteuern. Befindet sich ein häusliches Arbeitszimmer in seinem Betriebsvermögen, muss 
er auch den Wertzuwachs dieses Raums erfassen. Wird der Raum in das Privatvermögen 
überführt, ist die Differenz zwischen dem Verkehrswert und dem Buchwert des Raums in den 
Aufgabegewinn einzubeziehen.

Hinweis: 
Ein gewinn- und damit steuererhöhender Effekt stellt sich insbesondere bei langjährig  
genutzten Arbeitszimmern des Betriebsvermögens ein, da die Immobilienpreisentwicklung der 
letzten Jahre die Verkehrswerte kräftig „befeuert“ hat und die Buchwerte der Arbeitszimmer 
aufgrund der langen Abschreibungszeiträume deutlich abgebaut worden sind.

Ein Ingenieur aus Hessen hat nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) den Versuch unter
nommen, seinen Aufgabegewinn um steuerlich wirkungslos gebliebene Abschreibungs
beträge für sein Arbeitszimmer zu mindern. Er hatte 2001 seine selbständige nebenberufliche  
Tätigkeit als beratender Ingenieur aufgegeben und sein beruflich genutztes häusliches Arbeits
zimmer aus dem Betriebsvermögen in sein Privatvermögen überführt. Die Abschreibung für 
den seit 1997 genutzten Arbeitsraum hatte sich insgesamt auf rund 33.600 EUR belaufen. 
Steuermindernd hatte sich dieser Betrag aber kaum ausgewirkt, da für die Kosten des  
häuslichen Arbeitszimmers – einschließlich der Abschreibung – eine steuerliche Abzugs
beschränkung galt (wegen eines fehlenden Tätigkeitsmittelpunkts im Arbeitszimmer). Der 
Ingenieur vertrat vor dem BFH die Ansicht, dass die steuerlich wirkungslos gebliebenen 
Abschreibungsbeträge den Buchwert des Arbeitszimmers nicht mindern dürften, so dass sich 
der Aufgabegewinn reduziere.
Der BFH urteilte jedoch, dass die während der aktiven freiberuflichen Tätigkeit geltenden steuer
lichen Abzugsbeschränkungen für häusliche Arbeitszimmer keinen Einfluss auf die Höhe des 
Aufgabegewinns haben. Der bei der Gewinnermittlung anzusetzende Buchwert des häuslichen 
Arbeitszimmers muss demnach um die reguläre gesetzliche Abschreibung gemindert werden. 
Der BFH verwies darauf, dass nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung hier  
auch nichtabziehbare Abschreibungsbeträge einfließen.

Quelle: BFH, Urt. v. 16.06.2020 - VIII R 15/17

Umwandlung: Verlängerung der steuerlichen Umwandlungsfristen bis 2021

Bereits im März 2020 hatte die Regierung die coronabedingten Schwierigkeiten bei Umwand
lungen erkannt und die Fristen für Verschmelzungen von acht auf zwölf Monate verlängert,  
sofern die Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister bis Ende 2020 erfolgte. Das 
bedeutet, dass, wenn eine Verschmelzung zum 31.12.2019 erfolgen sollte, diese statt bis zum 
31.08.2020 ausnahmsweise bis zum 31.12.2020 angemeldet werden durfte.
Leider hatte man dabei zunächst versäumt, auch die Anmeldungsfristen im Umwandlungs
steuergesetz für Einbringungen und für den Formwechsel auf eine Personengesellschaft 
anzupassen; dies besserte man im Juni 2020 durch das Corona-Steuerhilfegesetz nach. 
Diese Gelegenheit nutzte man auch, um eine Ermächtigung des Bundesfinanzministeriums 
(BMF) zu installieren, wonach das BMF eigenständig (also ohne Zutun des Gesetzgebers) 
per Rechtsverordnung die Fristen des Umwandlungssteuergesetzes ändern darf, wenn das 
Bundesjustizministerium (BMJV) die Fristen für Verschmelzungen (im Umwandlungsgesetz) 
wiederum verlängern sollte.
Dies hat das BMJV mit dem Entwurf einer Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen 
im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Aus
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wirkungen der COVID-19-Pandemie getan und die Spielregeln für Verschmelzungen dergestalt 
geändert, dass Umwandlungsbilanzen auch für Verschmelzungen, die bis zum 31.12.2021 
angemeldet werden, bis zu zwölf Monate alt sein dürfen.
Um wiederum einen Gleichklang mit Einbringungen und dem Formwechsel auf eine Personen
gesellschaft herbeizuführen, macht das BMF nun von seinem Recht Gebrauch und passt  
die maßgeblichen Fristen ebenfalls gleichlautend an.

Quelle: 
Referentenentwurf einer Verordnung zu § 27 Absatz 15 des Umwandlungssteuergesetzes

Umwandlung: Pensionsrückstellung bei Formwechsel einer GmbH in eine GbR 

In der Bilanzierung sind Pensionsrückstellungen ohnehin schon ein komplexes Thema, noch 
schwieriger wird es bei deren Behandlung im Rahmen einer Umwandlung. In einem Fall vor 
dem Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) waren ein Vater und dessen Sohn an einer  
GmbH beteiligt. Beiden hatte die GmbH eine Pensionszusage erteilt und folgerichtig ent
sprechende Pensionsrückstellungen passiviert. Zum 01.10.2009 wurde die GmbH per Form
wechsel in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) umgewandelt. Gesellschafter der GbR 
(die im Übrigen eine Steuerberatungsgesellschaft war) waren wiederum Vater und Sohn.
Im Rahmen der Umwandlung wurden die Beträge der Pensionsrückstellungen zugunsten von 
Vater und Sohn in die Gesamthandsbilanz der GbR übernommen. Das zuständige Finanz
amt vertrat im Rahmen einer Betriebsprüfung die Auffassung, dass den Rückstellungen in 
der Gesamthandsbilanz gewinnerhöhende Korrekturposten in einer jeweils aufzustellenden 
Sonderbilanz entgegenzustellen waren.
Dem widersprachen die Richter des FG: Durch die Umwandlung ändere sich nichts an der 
Tatsache, dass Vater und Sohn (nach wie vor) ein Dienstverhältnis zu ihrer Gesellschaft (vor
mals GmbH, aktuell GbR) unterhielten, insbesondere komme es nicht zur Beendigung und zum 
Neuanfang im Rahmen einer juristischen Sekunde. Mithin sei es korrekt, die Bilanzwerte (ohne 
Gewinnerhöhung in einer Sonderbilanz) zu übernehmen.
Unstreitig und gemeinhin anerkannt ist jedoch, dass Rückstellungserhöhungen bei den  
Pensionen in der Gesamthandsbilanz ab dem Zeitpunkt der Umwandlung zu einem Korrektur
posten in der Sonderbilanz führen (und sich die Rückstellungserhöhungen somit steuerlich  
nicht auswirken).

Hinweis: 
Das Finanzamt legte Revision gegen das Urteil ein. Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanz
hof die Ansicht der Vorinstanz teilt.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Urt. v. 16.12.2019 - 8 K 892/16, Rev. (BFH: VIII R 17/20)

BMF passt Umsatzsteuer-Anwendungserlass an: Fortführung der Unternehmenstätig
keit bei Geschäftsveräußerung im Ganzen 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 16.11.2020 ein Schreiben zur Geschäfts
veräußerung im Ganzen bei Fortführung der Unternehmenstätigkeit herausgegeben. Der 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde in diesem Zusammenhang angepasst.
Wenn ein Unternehmer seinen Betrieb an einen anderen Unternehmer veräußert, erbringt er 
zahlreiche Einzelleistungen (z. B. Übereignung von Vermögensgegenständen, Übertragung 
von Rechten). Diese Leistungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer, wenn es sich um eine 
Geschäftsveräußerung im Ganzen handelt. Das ist dann der Fall, wenn ein Unternehmen 
oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im Ganzen 
entgeltlich oder unentgeltlich übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht wird. Dafür ist  
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es erforderlich, dass die übertragenen Wirtschaftsgüter eine hinreichende Einheit bilden, um 
für den Erwerber die Fortführung des erworbenen Unternehmens, wie vom Veräußerer zuvor 
betrieben, zu ermöglichen.
Der Bundesfinanzhof stellte bereits im Jahr 2015 in verschiedenen Urteilen klar, wann die für  
eine Geschäftsveräußerung im Ganzen notwendige Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
vorliegt. Diese Rechtsprechung hat das BMF nun übernommen. Danach muss die notwendige 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit bei einer im engen zeitlichen und sachlichen Zusam
menhang stehenden mehrstufigen Übertragung nur dem Grunde nach (nicht aber auch 
höchstpersönlich) beim jeweiligen Erwerber vorliegen. Auf jeder Stufe der Übertragung ist es 
erforderlich, dass der jeweilige Erwerber Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes  
ist.
Die Übertragung eines vermieteten Grundstücks führt ebenfalls zu einer nicht umsatz
steuerbaren Unternehmensveräußerung im Ganzen, sofern der Erwerber durch den mit dem 
Grundstückserwerb verbundenen Eintritt in bestehende Mietverträge vom Veräußerer ein 
Vermietungsunternehmen übernimmt. Das ist auch dann gegeben, wenn der Veräußerer ein 
Bauträger ist, der ein Gebäude erworben, saniert sowie weitgehend vermietet hat, und dann 
veräußert, falls im Zeitpunkt der Veräußerung infolge einer nachhaltigen Vermietungstätigkeit 
beim Veräußerer ein Vermietungsunternehmen vorliegt, das vom Erwerber fortgeführt wird.

Hinweis: 
Die Regelungen dieses Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 16.11.2020 - III C 2 - S 7100-b/19/10001 :004

Ausländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Nachweisführung im Bestäti
gungsverfahren
 
Das Bundesministerium der Finanzen hat am 28.10.2020 ein Schreiben zur Nachweisführung 
im Bestätigungsverfahren für ausländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (USt-IdNrn.) 
herausgegeben.
Danach ist bei Anfragen zu einzelnen USt-IdNrn. der Nachweis der durchgeführten Bestäti
gungsanfrage durch die Aufbewahrung des Ausdrucks oder die Übernahme des vom Bundes
zentralamt für Steuern (BZSt) übermittelten Ergebnisses in einem üblichen Format oder als 
Screenshot im System des Unternehmens zu führen. Bislang war dies eine Kann-Vorschrift.
Werden Anfragen zu mehreren USt-IdNrn. über die vom BZSt angebotene Schnittstelle gleich
zeitig durchgeführt, kann die vom BZSt übermittelte elektronische Antwort in Form eines Daten
satzes unmittelbar in das System des Unternehmens eingebunden werden. Der Nachweis einer 
durchgeführten qualifizierten Anfrage einer USt-IdNr. ist in diesen Fällen über den vom BZSt 
empfangenen Datensatz zu führen. Es wird nunmehr klargestellt, dass das Ergebnis einer 
telefonischen Bestätigungsanfrage grundsätzlich schriftlich mitgeteilt wird.

Hinweis: 
Die neuen Grundsätze sind erstmals auf Bestätigungsanfragen anzuwenden, die nach dem 
31.12.2020 an das BZSt gestellt werden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 28.10.2020 - III C 5 - S 7427-d/19/10001 :001

Beschränkte Steuerpflicht: Wie der Steuerabzug auf Lizenzgebühren vorzunehmen ist 

Werden Rechte überlassen, die in ein inländisches Register eingetragen sind, können durch  
diesen Vorgang hierzulande beschränkt steuerpflichtige Einkünfte entstehen. Dies gilt bei
spielsweise bei der Überlassung von Patenten, die aufgrund einer Anmeldung beim Euro
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päischen Patent- und Markenamt nach dem Europäischen Patentübereinkommen in das 
inländische Register eingetragen worden sind.
Für die Begründung der beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte genügt es, dass das Recht 
in ein inländisches Register eingetragen worden ist. Ein weitergehender oder zusätzlicher 
Inlandsbezug ist nicht erforderlich. Keine Voraussetzung ist zudem, dass die Lizenzgebühr  
von einer unbeschränkt steuerpflichtigen Person gezahlt wurde.
Das Bundesministerium der Finanzen hat nun in einem neuen Schreiben dargelegt, wie der 
Steuerabzug auf die Lizenzgebühren vorzunehmen ist. Danach gilt folgende Unterscheidung:  
Bei der zeitlich befristeten Überlassung von Rechten aus einem Inlandsregister muss der 
Schuldner der Lizenzgebühr den Steuerabzug vornehmen. Er muss die Steuer an das Bundes
zentralamt für Steuern abführen und dort eine Steueranmeldung abgeben.

Hinweis: 
Die Steuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Vergütung dem Gläubiger zufließt. In diesem 
Zeitpunkt muss der Schuldner der Vergütung den Steuerabzug für die Rechnung des Gläubigers 
(Steuerschuldner) vornehmen.

Bei der zeitlich unbefristeten Überlassung (= Rechteveräußerung) ist vom Schuldner kein 
Steuerabzug vorzunehmen. Vielmehr muss in diesem Fall der Empfänger der Lizenzgebühr 
eine Steuererklärung bei seinem zuständigen Finanzamt einreichen.

Quelle: BMF-Schreiben v. 06.11.2020 - IV C 5 - S 2300/19/10016 :006

Freiberufler: Sponsoringkosten für die Imagepflege sind als Betriebsausgaben 
abziehbar 

Unternehmer greifen gerne zu Sponsoringmaßnahmen, um am Markt bekannt zu werden, ihr 
Image zu pflegen oder Kunden zu akquirieren. So auch eine ärztliche Gemeinschaftspraxis aus 
Rheinland-Pfalz, deren Fall nun den Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigt hat. Die Praxis hatte 
ihr Logo bzw. die Adresse ihrer Internetpräsenzen auf der Kleidung von Sportlern anbringen 
lassen und hierfür Sponsoringaufwand von mehreren Zehntausend Euro pro Jahr getragen. 
Die beteiligten Ärzte wollten so das Image einer im Sport tätigen Arztpraxis aufbauen und 
ihre sportmedizinische Expertise in den Vordergrund stellen. Das Finanzamt war nach einer 
Betriebsprüfung der Ansicht, die Kosten seien nicht als Betriebsausgaben zu berücksichtigen.
Der BFH gab nun jedoch grünes Licht für den Kostenabzug und urteilte, dass Sponsoring-
aufwendungen zu den Betriebsausgaben gehören, wenn sich der sponsernde Freiberufler 
davon wirtschaftliche Vorteile verspricht (insbesondere in Form eines unternehmerischen 
Ansehensgewinns) oder für seine Produkte oder Dienstleistungen werben möchte. Voraus
setzung für den Betriebsausgabenabzug ist, dass der Empfänger der Sponsorengelder öffent
lichkeitswirksam auf das Sponsoring oder die Produkte bzw. Dienstleistungen des Sponsors 
hinweist und hierdurch für Außenstehende eine konkrete Verbindung zu dem Sponsor und  
seinen Leistungen erkennbar wird. Bei Freiberufler-Personengesellschaften wie im Urteilsfall 
genügt es, wenn auf die freiberufliche Tätigkeit und Qualifikation der einzelnen Berufsträger 
hingewiesen wird. Nach diesen Rechtsgrundsätzen war im vorliegenden Fall ein Betriebs
ausgabenabzug zulässig.

Hinweis: 
Der BFH unterstrich hier, dass die Arbeit von Freiberuflern grundsätzlich durch die unmittel
bare, persönliche und individuelle Arbeitsleistung des Berufsträgers geprägt und die Ver
trauensbeziehung zum Kunden grundlegend ist, so dass ein Sponsoring zur Imagepflege  
steuerlich anerkannt werden muss.

Quelle: BFH, Urt. v. 14.07.2020 - VIII R 28/17
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Konzernklausel: Finanzverwaltung reagiert auf neuere BFH-Rechtsprechung 

Wenn Konzerne umstrukturiert werden, kann über die sogenannte Konzernklausel nach  
§ 6a Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) ein Grunderwerbsteuerzugriff vermieden werden. Im  
August 2019 hatte sich der Bundesfinanzhof (BFH) in sieben Urteilen mit der Anwendung 
dieser Klausel befasst und darin die Regelungen der grunderwerbsteuerlichen Vergünstigung 
weit ausgelegt. Die geäußerten Rechtsgrundsätze standen im Widerspruch zu den aus 2012 
stammenden, enggefassten Voraussetzungen der Finanzverwaltung.
Mit gleichlautenden Erlassen vom 22.09.2020 haben die obersten Finanzbehörden der  
Länder nun auf die neue BFH-Rechtsprechung reagiert und deren Rechtsprechungsgrund
sätze übernommen. Danach gilt Folgendes: An der bisherigen Verwaltungsauffassung zum  
Begriff „Verbund“ hält die Finanzverwaltung nicht weiter fest. Die Steuervergünstigung des 
§ 6a GrEStG ist nicht grundstücksbezogen. Die Vorschrift stellt nicht auf den Verbleib der 
durch den Umwandlungsvorgang übergehenden Grundstücke ab, sondern allein auf die 
Beteiligungsverhältnisse, so dass Änderungen in der grunderwerbsteuerrechtlichen Zurech
nung der Grundstücke in den Vor- und Nachbehaltensfristen unbeachtlich sind. In den  
Erlassen werden die begünstigungsfähigen Erwerbsvorgänge ausführlich und teils mit Praxis
beispielen dargestellt.
Ein nach § 6a GrEStG begünstigter Erwerbsvorgang setzt voraus, dass an einem Umwand
lungsvorgang ausschließlich ein herrschendes Unternehmen und ein oder mehrere von  
diesem herrschenden Unternehmen abhängige Gesellschaften oder mehrere von einem 
herrschenden Unternehmen abhängige Gesellschaften beteiligt sind. Auch Abspaltungen oder 
Ausgliederungen zur Neugründung aus dem herrschenden Unternehmen sowie die Ver
schmelzung der letzten am Umwandlungsvorgang beteiligten abhängigen Gesellschaft auf das 
herrschende Unternehmen sind nach der neueren BFH-Rechtsprechung begünstigt.

Hinweis: 
Die Erlasse enthalten allgemeine Grundsätze zur Definition von herrschenden Unternehmen  
und abhängigen Gesellschaften und stellen die Folgen bei der Nichteinhaltung der Nach
behaltensfrist dar.

Quelle: Oberste Finanzbehörden der Länder, gleichlautende Erlasse v. 22.09.2020

Nichtberücksichtigung einer verdeckten Gewinnausschüttung: Einkommenserhöhung 
durch eine verdeckte Einlage 

Zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften sind Übervorteilungen in der Praxis kaum ver
meidbar; so verlangt das tägliche Geschäftsgebaren oftmals schnelle kaufmännische Ent
scheidungen. Im Nachhinein nimmt der Betriebsprüfer dann genau solche Entscheidungen  
gerne zum Anlass, sie als Verstöße gegen das Gebot des fremdüblichen Verhaltens zu  
betrachten und folgert daraus verdeckte Gewinnausschüttungen bzw. verdeckte Einlagen.

Beispiel: 
Für eine aussichtsreiche Geschäftschance benötigt eine Tochtergesellschaft schnellstens 
Liquidität. Ihre Muttergesellschaft springt ein und überweist ihr 2.000 EUR. Da es sich um eine 
kaufmännische Entscheidung handelt, bucht die Muttergesellschaft diesen Betrag als Aufwand 
und die empfangende Tochtergesellschaft als Ertrag.

Lösung: 
Es handelt sich um eine verdeckte Einlage – diese darf sich nicht auf das Einkommen aus
wirken, weder bei der Mutter- noch bei der Tochtergesellschaft, da Einlagen grundsätzlich  
erfolgsneutrale Vorgänge sind. Bei der Mutter hätte die Einlage statt des Aufwands den 
Beteiligungsbuchwert an der Tochtergesellschaft erhöhen müssen (Beteiligung an Bank) und  

3.11

3.12
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bei der Tochtergesellschaft hätte der Ertrag bei der Einkommensermittlung (außerbilanziell) 
wieder abgezogen werden müssen.
Wenn die Steuerfestsetzung der Muttergesellschaft jedoch in dem Zeitpunkt, in dem der 
Betriebsprüfer die Tochtergesellschaft prüft, nicht mehr änderbar ist, bleibt es bei der Tochter
gesellschaft bei der Einkommenserhöhung.
Grundsätzlich gilt dies auch, wenn eine Tochtergesellschaft ihrer Schwestergesellschaft einen 
Vorteil gewährt. Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) liegt dann zunächst eine 
verdeckte Gewinnausschüttung an die gemeinsame Muttergesellschaft und anschließend 
eine verdeckte Einlage der Muttergesellschaft in die übervorteilte Tochtergesellschaft vor. Bei 
dieser bleibt es auch bei einer Einkommenserhöhung, wenn die Folgen der Vorteilszuwendung 
weder bei der auslösenden Tochtergesellschaft noch bei der gemeinsamen Muttergesellschaft  
berücksichtigt worden sind.
Der BFH hat dieses Konstrukt jedoch mit einem neueren Urteil 2018 ins Wanken gebracht. 
Darin heißt es, dass die verdeckte Gewinnausschüttung bei der Muttergesellschaft ja stets 
steuerfrei sei, weshalb es bei der übervorteilten Tochtergesellschaft zu einem außerbilanziellen  
Abzug der einlagebedingten Gewinnerhöhung kommt.
Genau diese Aussage erklärt die Finanzverwaltung jedoch mit aktuellem Schreiben für nicht 
anwendbar. Es komme nach Meinung des Bundesministeriums der Finanzen nicht auf die 
Steuerfreiheit der verdeckten Gewinnausschüttung an, sondern nur auf die Frage, ob die ver
deckte Gewinnausschüttung im Rahmen der Steuererklärung erfasst worden sei.

Quelle: BMF-Schreiben v. 18.11.2020 - IV C 2 - S 2743/18/10002 :001

Durchführungsgebot: Bestätigungsvermerk nach ISA 

Eine ertragsteuerliche Organschaft bietet zahlreiche Vorteile, wie etwa die Möglichkeit, Verluste 
der Tochtergesellschaft mit Gewinnen der Muttergesellschaft zu verrechnen. Zudem entfällt die 
Versteuerung von 5 % der Ausschüttungen der Tochter- an die Muttergesellschaft.
Essentielle Voraussetzung für die Anerkennung einer solchen Organschaft ist jedoch unter 
anderem, dass handelsrechtlich der richtige Gewinn abgeführt wird. Bei Betriebsprüfungen 
prüften die Beamten daher nicht nur die steuerlichen Bilanzansätze einer Organtochter, sondern 
insbesondere auch die handelsrechtlichen; kamen sie zu dem Ergebnis, dass ein Bilanzansatz 
falsch war, führte dies konsequenterweise zu dem Ergebnis, dass der Gewinn oder Verlust sich 
rückblickend betrachtet als falsch entpuppte und dadurch nicht der richtige Gewinn abgeführt 
werden konnte. Besonders pikant wurde es, wenn der Wirtschaftsprüfer auf der Richtigkeit 
seines Bestätigungsvermerks beharrte und der Betriebsprüfer diesen in Zweifel zog.
Im Jahr 2013 löste der Gesetzgeber solche Konflikte durch die sogenannte kleine Organ
schaftsreform. Neben weiteren Voraussetzungen gilt der richtige Gewinn dann als abgeführt, 
wenn der Fehler bei ordnungsgemäßer Bilanzierung nicht hätte erkannt werden können. Eine 
solche Bilanzierung soll wiederum vorliegen, wenn ein Steuerberater oder ein Wirtschaftsprüfer 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.
Doch welche Voraussetzungen muss ein solcher Bestätigungsvermerk erfüllen? In einer 
globalisierten Welt halten die sogenannten ISA (International Standards on Auditing) Einzug 
in die Wirtschaftsprüfung. Das Landesamt für Steuern Niedersachsen verfügt dazu, dass 
auch Bestätigungsvermerke anerkannt werden, soweit die ISA nach deutschem Handelsrecht 
zugrunde gelegt werden können.

Quelle: LfSt Niedersachsen, Vfg. v. 29.01.2020 - S 2770 - 181 - St 241
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Steuerrechtliche Neuigkeiten für alle Steuerzahler

Betreuungsfreibetrag: Bei volljährigen Kindern ist Übertragung auf den anderen 
Elternteil ausgeschlossen
 
Für steuerlich anerkannte Kinder gewährt der Fiskus pro Jahr und Elternteil einen Freibetrag 
von 2.586 EUR für das sächliche Existenzminium des Kindes (sog. Kinderfreibetrag) und 
einen weiteren Freibetrag von 1.320 EUR für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungs
bedarf des Kindes (sog. Betreuungsfreibetrag). Bei zusammen veranlagten Elternteilen lassen  
sich somit insgesamt 7.812 EUR steuerlich geltend machen.
Zur Übertragung der Freibeträge sieht das Einkommensteuergesetz (EStG) zwei Regelungen 
vor:

Kinderfreibetrag: Bei getrenntlebenden oder geschiedenen Elternpaaren kann ein Elternteil 
erreichen, dass der Kinderfreibetrag, der dem anderen Elternteil zusteht, auf ihn übertragen 
wird. Diese Übertragung nimmt das Finanzamt auf Antrag vor, wenn der antragstellende 
Elternteil, nicht jedoch der andere Elternteil seiner Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind im 
Wesentlichen nachkommt.
Betreuungsfreibetrag: Der Betreuungsfreibetrag darf nach dem Wortlaut des EStG nur bei 
minderjährigen Kindern auf einen Elternteil übertragen werden. Eine Übertragung kann  
derjenige Elternteil beantragen, bei dem das Kind gemeldet ist. Der andere Elternteil kann  
der Übertragung allerdings widersprechen, wenn er nachweisen kann, dass er Kinder
betreuungskosten trägt oder das Kind regelmäßig (in einem nicht unwesentlichen Umfang) 
betreut.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass der Betreuungsfreibetrag bei volljährigen 
Kindern nicht übertragen werden kann. Im zugrundeliegenden Fall hatte eine Mutter in ihrer 
Einkommensteuererklärung 2014 die Übertragung der dem Vater zustehenden Kinderfreibe
träge und Betreuungsfreibeträge für die beiden volljährigen Kinder beantragt. In erster Instanz 
hatte das Finanzgericht Schleswig-Holstein entschieden, dass die dem Vater zustehenden 
Betreuungsfreibeträge nicht auf die Mutter übertragen werden können.
Der BFH folgte dieser Sichtweise und erklärte, dass eine Übertragung des Betreuungsfreibe
trags bei volljährigen Kindern nach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes nicht vorgesehen  
sei. Eine über den Wortlaut hinausgehende Auslegung dahingehend, dass der Betreuungs
freibetrag auch bei volljährigen Kindern übertragen werden kann, ist nach Auffassung des 
BFH nicht möglich. Hätte der Gesetzgeber die Regelung zur Übertragung des Betreuungs
freibetrags mit der zur Übertragung des Kinderfreibetrags koppeln wollen, hätte es hierfür einer  
klaren gesetzlichen Regelung bedurft.

Hinweis: 
Der BFH erklärte, dass es zwar rechtspolitisch wünschenswert erscheinen könnte, die Über
tragung des Betreuungsfreibetrags bei volljährigen Kindern nach denselben Grundsätzen wie 
die Übertragung des Kinderfreibetrags zu regeln. Das Gericht verwies aber darauf, dass der 
Anwendungsbereich einer Vorschrift von der Verwaltung und den Gerichten nicht über die 
bewusst vom Gesetzgeber gesetzten Grenzen ausgedehnt werden dürfe.

Quelle: BFH, Urt. v. 22.04.2020 - III R 61/18

Bildungsmaßnahme in Vollzeit: Bildungseinrichtung ist auch bei kurzen Lehrgängen 
eine erste Tätigkeitsstätte 

Bildungseinrichtungen sind seit 2014 steuerlich als erste Tätigkeitsstätte anzusehen, wenn 
sie zum Zweck eines Vollzeitstudiums oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme aufgesucht 
werden (außerhalb eines Dienstverhältnisses). Diese Einordnung hat für Auszubildende und 
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Studierende den Nachteil, dass sie ihre Fahrten zur Bildungseinrichtung nur noch mit der 
Pendlerpauschale von 0,30 EUR pro Entfernungskilometer absetzen können und nicht mehr 
nach Reisekostengrundsätzen mit 0,30 EUR pro tatsächlich gefahrenem Kilometer. Auch der 
Abzug von Übernachtungskosten und Verpflegungsmehraufwendungen kommt nun in der  
Regel nicht mehr in Betracht, da wegen der ersten Tätigkeitsstätte keine steuerliche Aus
wärtstätigkeit begründet werden kann.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass eine Bildungseinrichtung auch dann  
eine erste Tätigkeitsstätte ist, wenn sie lediglich im Rahmen einer kurzzeitigen Bildungsmaß
nahme besucht wird.
Geklagt hatte ein Mann, der einen viermonatigen Schweißtechnikerlehrgang in Vollzeit besucht 
hatte. Die Kosten für die Unterkunft am Lehrgangsort sowie Verpflegungsmehraufwendungen 
für drei Monate wollte er als Werbungskosten berücksichtigt wissen. Er war der Ansicht, dass er 
wegen der kurzen Lehrgangsdauer keine erste Tätigkeitsstätte begründet hatte.
Der BFH teilte diese Ansicht jedoch nicht und erklärte, dass die Dauer einer vollzeitigen 
Bildungsmaßnahme für die Einordnung einer Bildungseinrichtung als erste Tätigkeitsstätte 
unerheblich sei. Das Einkommensteuergesetz verlange keine zeitliche Mindestdauer der 
Bildungsmaßnahme. Es sei für die Einordnung als erste Tätigkeitsstätte lediglich erforderlich, 
dass die Bildungseinrichtung für die Bildungsmaßnahme nicht nur gelegentlich, sondern mit  
einer gewissen Nachhaltigkeit (also fortdauernd und immer wieder) aufgesucht werde. Aus
zubildende bzw. Studierende werden hier folglich einem befristet beschäftigten Arbeitnehmer 
gleichgestellt.

Hinweis: 
Übernachtungskosten und Verpflegungsmehraufwendungen können somit auch bei kurz
fristigen Bildungsmaßnahmen nur noch dann als Werbungskosten abgezogen werden, wenn 
der Auszubildende eine steuerlich anerkannte doppelte Haushaltsführung begründet.

Quelle: BFH, Urt. v. 14.05.2020 - VI R 24/18

Einkommensteuer: Kosten einer künstlichen Befruchtung als außergewöhnliche 
Belastung 

Manchmal bleibt der Wunsch nach einem Kind unerfüllt. In manchen Fällen aber kann die 
Medizin nachhelfen und den Wunsch erfüllen. Eine solche Behandlung ist mit erheblichen 
Kosten verbunden, die man natürlich gerne steuerlich geltend machen würde. Aber welche 
Voraussetzungen sind dafür zu erfüllen? Muss man in einer Beziehung leben, darf man ein 
bestimmtes Alter noch nicht erreicht haben? Das Finanzgericht Münster (FG) musste unlängst 
darüber entscheiden.
Die Klägerin vollendete im Streitjahr das 40. Lebensjahr. Bei ihr lag eine krankheitsbedingte 
Infertilität vor. In der Einkommensteuererklärung 2017 machte sie Kosten für eine Kinder
wunschbehandlung in einer Klinik im Inland als außergewöhnliche Belastung geltend, dazu 
gehörten auch die Kosten für eine Samenspende. Eine Kostenübernahme seitens der Kranken
kasse erfolgte nicht. Die Klägerin war nicht verheiratet und machte auch keine Angaben zu  
ihrem Beziehungsstatus. Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der Kosten ab, da solche 
Kosten nur bei verheirateten oder in einer festen Beziehung lebenden Frauen abzugsfähig  
seien.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die gesamten Kosten für die Kinderwunschbehandlung 
sind als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen. Die krankheitsbedingte Unfrucht
barkeit der Klägerin ist ein Krankheitszustand und nicht etwa auf ihr Alter zurückzuführen. Die 
Kosten sind unabhängig vom Familienstand zu berücksichtigen, da die Behandlung im Ein
klang mit den Richtlinien der Berufsordnungen für Ärzte vorgenommen wurde. Diese schließen 
künstliche Befruchtungen alleinstehender Frauen nicht aus. Die Zwangslage wird außerdem 
durch die Krankheit hervorgerufen und nicht durch den Familienstand. Es gibt auch keine feste 
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Altersgrenze. Schwangerschaften von Frauen über 40 sind heutzutage nicht mehr ungewöhn
lich. Auch die Kosten der Samenspende sind nicht herauszurechnen.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 24.06.2020 - 1 K 3722/18 E, Rev. zugelassen

Schenkungsteuer: Urenkel können meist nur einen Freibetrag von 100.000 EUR nutzen 

Wer Vermögen verschenkt oder vererbt, möchte dies möglichst steuerschonend tun. Wie 
hoch der Steuerzugriff ausfällt, hängt maßgeblich von der Frage ab, welche Freibeträge des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes auf den Vermögenserwerb anwendbar sind. 
Hier gilt: Ehegatten dürfen sich alle zehn Jahre 500.000 EUR steuerfrei schenken und ein Kind 
darf im Zehnjahresturnus von jedem Elternteil 400.000 EUR steuerfrei erhalten. Großeltern 
können ihren Enkelkindern wiederum 200.000 EUR steuerfrei überlassen – das Gesetz  
begünstigt in dieser Fallgruppe seinem Wortlaut nach „Kinder der Kinder“. Für „übrige  
Personen der Steuerklasse I“ sieht das Gesetz einen Freibetrag von 100.000 EUR vor.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun in einem Verfahren zur Aussetzung der Vollziehung 
entschieden, dass unter den Begriff „Kinder der Kinder“ nur die Enkel fallen, nicht aber die 
Urenkel. Hätte der Gesetzgeber sämtliche nachfolgenden Generationen in direkter Linie  
gemeint, hätte er den Begriff „Abkömmlinge“ genutzt.
Geklagt hatten zwei Urenkel, die von ihrer Urgroßmutter jeweils einen Miteigentumsanteil an 
einem Mietwohngrundstück schenkweise erhalten hatten. Die Urenkel waren der Auffassung, 
dass ihnen – ebenso wie den Enkeln – der Freibetrag von 200.000 EUR zustehe, da für die 
Anwendung der Freibeträge unmaßgeblich sein müsse, ob der Schenker mit seiner Zuwen
dung eine oder mehrere Generationen überspringe.
Der BFH erklärte nach der gebotenen summarischen Prüfung aber, dass Urenkeln als „übrigen 
Personen“ nur ein Freibetrag von 100.000 EUR zustehe, wenn die dazwischenliegenden 
Generationen – die Eltern und die Großeltern – noch lebten.

Quelle: BFH, Beschl. v. 27.07.2020 - II B 39/20 (AdV)

Verpflegungsmehraufwand: Kürzung der Pauschalen muss auch bei „stehenge
bliebenen“ Mahlzeiten erfolgen 

Wird ein Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig,  
kann er pauschale Verpflegungsmehraufwendungen als Werbungskosten abziehen bzw.  
steuerfrei von seinem Arbeitgeber erstattet bekommen. Bei mehrtätigen Dienstreisen lassen 
sich jeweils 14 EUR für den An- und Abreisetag ansetzen und jeweils 28 EUR für die „vollen 
Zwischentage“. Bei eintägigen Dienstreisen gilt eine Pauschale von 14 EUR, sofern der Arbeit
nehmer an diesem Tag mehr als acht Stunden von seiner Wohnung und der ersten Tätigkeits
stätte abwesend war.
Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer während einer Dienstreise eine oder mehrere 
Mahlzeiten zur Verfügung, müssen die Verpflegungspauschalen allerdings gekürzt werden –  
und zwar um 5,60 EUR für ein Frühstück (= 20 % der Verpflegungspauschale von 28 EUR) 
und um jeweils 11,20 EUR für ein Mittag- und Abendessen (= 40 % der Verpflegungs
pauschale  von 28 EUR). Hat der Arbeitnehmer für die Mahlzeit ein Entgelt gezahlt, mindert  
dieser Eigenanteil wiederum den Kürzungsbetrag.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem neuen Urteil entschieden, dass die Verpflegungs
pauschalen auch dann gekürzt werden müssen, wenn der Arbeitgeber Mahlzeiten zur Ver
fügung gestellt hat, die vom Arbeitnehmer aber tatsächlich nicht eingenommen worden sind.  
Geklagt hatte ein Bundeswehrsoldat, der das in seiner Kaserne angebotene Frühstück und 
Abendessen nicht in Anspruch genommen hatte.
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Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass nach dem Wortlaut des Gesetzes das „Zur- 
Verfügung-Stellen“ einer Mahlzeit für die Kürzung genüge und hiermit lediglich die Bereit
stellung einer Mahlzeit gemeint sein könne. Diese Auslegung wird nach Auffassung des BFH  
auch durch den Gesetzeszweck bestätigt, Arbeitgeber und Finanzverwaltung von Verwaltungs
aufwand zu entlasten. Müsste im Einzelnen aufgezeichnet und festgestellt werden, ob ein 
Arbeitnehmer eine zur Verfügung gestellte Mahlzeit auch tatsächlich eingenommen hat, würde 
dieser Vereinfachungszweck verfehlt.

Quelle: BFH, Urt. v. 07.07.2020 - VI R 16/18

Einkommensteuer: Entfernungspauschale bei Zeitarbeitern 

Als Arbeitnehmer kann man seine Fahrtkosten für die Wege zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte mit der Entfernungspauschale je Entfernungskilometer geltend machen. Aber  
wo ist eigentlich die erste Tätigkeitsstätte, wenn man bei einem Zeitarbeitsunternehmen ange
stellt ist? Bei dem Zeitarbeitsunternehmen oder bei dessen Kunden, bei dem man eingesetzt 
wird? Hierüber musste das Finanzgericht Niedersachsen (FG) entscheiden.
Der Kläger war unbefristet bei einem Zeitarbeitsunternehmen beschäftigt. Vereinbarungsgemäß 
wurde er beim Kunden B befristet eingesetzt. Der weitere Einsatz bei B hing davon ab, ob 
dieser ihn weiterhin benötigte. Der Kläger fuhr arbeitstäglich mit seinem privaten Pkw von 
seiner Wohnung zu B. Er machte in seiner Einkommensteuererklärung Werbungskosten 
nach Dienstreisegrundsätzen geltend. Nach Ansicht des Finanzamts kam jedoch nur die 
Entfernungspauschale in Betracht, da die erste Tätigkeitsstätte beim Kunden sei.
Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Bei Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte ist grund
sätzlich nur die Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte anzusetzen. Erste Tätigkeitsstätte ist nach dem Gesetz 
die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder 
eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Eine 
solche Zuordnung erfolgt durch dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegungen (z. B. in einem 
Arbeitsvertrag). Ist das Arbeitsverhältnis seinerseits befristet, kommt eine unbefristete Zuord
nung zu einer ersten Tätigkeitsstätte im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses nicht in Betracht. 
Bei Leiharbeitern ist es jedoch so, dass die Befristung des Arbeitsverhältnisses die Annahme 
einer dauerhaften Zuordnung nicht ausschließt. Insbesondere steht der dem Direktionsrecht  
des Arbeitgebers geschuldete allgemeine Vorbehalt der jederzeitigen Umsetzung oder Ver
setzung im Arbeitsvertrag einer dauerhaften Zuordnung an sich nicht entgegen. Demzufolge 
hatte der Kläger im Streitjahr an seinem Einsatzort beim Kunden B seine erste Tätigkeitsstätte. 
Denn er war diesem Einsatzort dauerhaft zugeordnet. Somit ist nur die Entfernungspauschale 
zu berücksichtigen.

Quelle: FG Niedersachsen, Urt. v. 28.05.2020 - 1 K 382/16, Rev. (BFH: VI R 32/20)

Strittige Kaufpreisaufteilung bei Immobilien: Gerichte dürfen nicht einfach auf  
BMF-Arbeitshilfe zurückgreifen 

Die Aufteilung eines einheitlichen Grundstückskaufpreises auf das Gebäude und den Grund 
und Boden ist für die Praxis bedeutsam, weil nur die Anschaffungskosten für das Gebäude 
steuerlich abgeschrieben werden können. Vermieter sind daher daran interessiert, den Wert 
ihres Gebäudes im Besteuerungsverfahren möglichst hoch und den Wert des Grundstücks 
möglichst niedrig anzusetzen.
Eine im Kaufvertrag vorgenommene Kaufpreisaufteilung muss nach der ständigen höchst
richterlichen Rechtsprechung grundsätzlich von den Finanzämtern akzeptiert werden. Die 
vertragliche Aufteilung ist für das Besteuerungsverfahren allerdings nicht bindend, wenn 
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Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Kaufpreis nur zum Schein bestimmt worden ist oder  
ein steuerlicher Gestaltungsmissbrauch vorliegt. Wurden durch die vertragliche Kaufpreis
aufteilung die realen Wertverhältnisse in grundsätzlicher Weise verfehlt und erscheint diese 
Aufteilung wirtschaftlich nicht haltbar, können Finanzämter und Finanzgerichte (FG) sie  
verwerfen und eine anderweitige Aufteilung vornehmen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass die FG bei strittigen und „verzerrten“ 
Kaufpreisaufteilungen laut Vertrag in der Regel dazu angehalten sind, ein Gutachten eines 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zur Bewertung von Grundstücken 
einzuholen. Im Urteilsfall hatte die Klägerin eine Eigentumswohnung in einer Großstadt für 
110.000 EUR erworben. Nach dem Kaufvertrag sollten davon lediglich 20.000 EUR auf das 
Grundstück entfallen. Dementsprechend ging die Klägerin für Abschreibungszwecke von  
einem Gebäudeanteil von rund 82 % aus. Das Finanzamt ermittelte hingegen einen Gebäude
anteil von nur rund 31 % und legte dabei die vom Bundesfinanzministerium (BMF) im Internet 
bereitgestellte „Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grund
stück (Kaufpreisaufteilung)“ zugrunde.

Hinweis: 
Die Arbeitshilfe ist unter www.bundesfinanzministerium.de abrufbar.

In erster Instanz sah das FG Berlin-Brandenburg in der Arbeitshilfe ein geeignetes Wert
ermittlungsverfahren und wies die Klage ab. Der BFH hob dieses Urteil jedoch auf und erklärte, 
dass die Arbeitshilfe in Streitfällen nicht reflexartig zur Wertermittlung herangezogen werden 
könne. Nach Meinung der Bundesrichter gewährleistet die Arbeitshilfe nicht die von der Recht
sprechung geforderte Aufteilung nach den realen Verkehrswerten von Grund und Gebäude, 
da die Auswahl der zur Verfügung stehenden Bewertungsverfahren auf das (vereinfachte) 
Sachwertverfahren verengt wurde. Auch bleibt bei der schematischen Aufteilung der Orts- 
oder Regionalisierungsfaktor unberücksichtigt. Im Fall einer streitigen Grundstücksbewertung 
sind die FG daher in der Regel dazu angehalten, sich statt auf die BMF-Arbeitshilfe auf ein  
Gutachten zu stützen.

Quelle: BFH, Urt. v. 21.07.2020 - IX R 26/19

Schenkungsteuer: Wert eines Vorbehaltsnießbrauchs 

Wird im Wege der vorweggenommenen Erbfolge ein Grundstück gegen Vorbehaltsnießbrauch 
übertragen, so ist dies der Schenkungsteuer zu unterwerfen. Der zu versteuernde Wert wird 
durch den Wert des Vorbehaltsnießbrauchs gemindert. Aber wie ist es eigentlich, wenn der 
Übertragende die Zins- und Tilgungszahlungen weiterhin leistet? Wird dann der Wert des 
Vorbehaltsnießbrauchs um die Zins- und Tilgungsleistungen gemindert, da der neue Grund
stücksbesitzer durch diese nicht belastet ist? Das Finanzgericht Münster (FG) musste darüber 
entscheiden.
Die Mutter des Klägers schenkte ihrem Sohn Grundbesitz. Die auf dem Grundbesitz lastenden 
Verbindlichkeiten übernahm der Kläger nur auf dem Papier. Persönliche Schuldnerin blieb 
die Mutter. Zugunsten dieser wurde ein lebenslanges und unentgeltliches Nießbrauchsrecht  
bestellt. Danach hatte sie, in Abweichung von den gesetzlichen Bestimmungen, sämtliche 
privatrechtlichen Lasten zu tragen, einschließlich Zins- und Tilgungsleistungen. Nach Ansicht 
des Finanzamts war das Nießbrauchsrecht zwar grundsätzlich abzugsfähig. Bei der Ermittlung 
des abzuziehenden Betrags seien jedoch die weiterhin von der Mutter zu leistenden Zins- 
und Tilgungszahlungen zu berücksichtigen und der Nießbrauch dementsprechend niedriger 
anzusetzen.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Bei der Ermittlung des durch die Schenkung steuer
pflichtigen Erwerbs ist der Nießbrauch erwerbsmindernd abzuziehen. Für die Ermittlung des 
Nießbrauchs an einem Grundstück ist der Jahreswert der Nutzungen, die der Nießbraucher 
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zieht, zu ermitteln. Bei der Ermittlung des Werts von Nießbrauchsrechten an Grundstücken ist 
dabei von den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung auszugehen. Zur Berechnung des 
Jahreswerts sind aber auch die vom Nießbraucher zu tragenden Aufwendungen abzuziehen. 
Es sind jedoch im Streitfall keine Zins- oder Tilgungsleistungen zu berücksichtigen. Der Kläger 
war nämlich durch die von der Mutter übernommenen Zins- und Tilgungsleistungen weder 
rechtlich noch tatsächlich belastet, da er die Verbindlichkeiten nicht übernommen hatte. Zum 
Zeitpunkt der Grundbesitzübertragung war er deshalb auch weder durch die Zins- noch durch 
die Tilgungsleistungen seitens der Schenkerin bereichert.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 27.08.2020 - 3 K 722/16 Erb, Rev. (BFH: II R 30/20)

Kinder über 25 Jahre: Eltern können ihre Unterhaltsleistungen absetzen 

Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Studenten in den vergangenen Monaten ihren 
Nebenjob in der Gastronomie oder im Eventbereich verloren. Die Eltern sind daher wieder mehr 
denn je gefragt, das Studium und die allgemeine Lebensführung zu finanzieren.
Mit dem 25. Geburtstag des Kindes fallen für die Eltern nicht nur das Kindergeld und die 
Kinderfreibeträge weg, sondern auch der Ausbildungsfreibetrag und die Riester-Zulage. Auch 
die Familienversicherung des Kindes entfällt, es muss sich also selbst versichern. Fazit: Den 
Eltern gehen steuerliche Vergünstigungen verloren, obwohl die Ausgaben für die Lebens
haltung und das Studium des Kindes unverändert hoch bleiben. Die gute Nachricht ist,  
dass Eltern ihre Unterhaltsleistungen an den Nachwuchs ab dessen 25. Geburtstag unter  
bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastungen geltend machen können. Der 
Fiskus erkennt den Unterhalt bis zu einer Höhe von 9.408 EUR (für das Jahr 2020) an. Von 
Unterhaltsleistungen zieht das Finanzamt auch keine zumutbare Belastung (Eigenanteil) ab, so 
dass der Steuervorteil ab dem ersten Euro greift.

Hinweis: 
Basisbeiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung des Kindes können von den Eltern 
zusätzlich als Unterhaltsleistungen geltend gemacht werden. Sie erhöhen den Höchstbetrag.

Grundvoraussetzung für den Abzug von Unterhaltsleistungen ist, dass der Anspruch der Eltern 
auf Kindergeld entfallen ist. Dies ist bei Kindern in Ausbildung spätestens mit dem Erreichen des 
25. Lebensjahres der Fall. Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Kind kein oder nur ein 
geringes eigenes Vermögen besitzt. Dieses darf insgesamt 15.500 EUR nicht überschreiten, 
sonst entfällt der Steuerabzug (sofern es sich bei dem Vermögen nicht um Wohneigentum 
handelt).
Hat das Kind eigene Einkünfte über 624 EUR im Jahr, verringert dieser Betrag den abzugs
fähigen Höchstbetrag der Unterhaltsleistungen. Können die Ausgaben des Studiums vom Kind 
als Werbungskosten abgesetzt werden, da es sich um eine zweite Berufsausbildung (z. B. ein 
Masterstudium) handelt, reduzieren diese Kosten die relevanten Einkünfte des Kindes, so dass 
die Kürzung des Unterhaltshöchstbetrags wiederum vermindert werden kann.

Hinweis: 
Wohnt der studierende Nachwuchs weiterhin im Haushalt seiner Eltern, können die Kosten ohne 
Belege mit dem Höchstbetrag von 9.408 EUR angesetzt werden. Der Fiskus geht in diesem  
Fall davon aus, dass die Ausgaben für Kost und Logis in jedem Fall den Maximalbetrag  
erreichen. Studiert das Kind auswärts, müssen die Ausgaben gegenüber dem Finanzamt 
belegt werden. Alle Überweisungen, die für oder an das Kind getätigt werden, sollten daher 
dokumentiert werden.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 17.11.2020
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Grundrente ab 2021: Welche Anspruchsvoraussetzungen für den neuen Rentenzu
schlag gelten 

Zum 01.01.2021 tritt die sogenannte Grundrente in Kraft, so dass rund 1,3 Mio. Ruheständler 
ihre Rente nicht mehr mit Hartz-IV-Leistungen aufstocken müssen. Sie bekommen bei geringer 
Rente nun stattdessen automatisch einen finanziellen Zuschlag.
Die Grundrente können Rentnerinnen und Rentner beziehen, die mindestens 33 Jahre in die 
Rentenkasse eingezahlt haben, aber trotzdem nur ein geringes Einkommen erzielen. In diese 
Berechnung fließen sowohl die Zeiten der Berufstätigkeit als auch Zeiten der Kindererziehung 
oder der Pflege von Angehörigen ein. Einen Anspruch auf die Grundrente haben Rentnerinnen 
und Rentner, wenn sie eine Altersrente beziehen, die im Jahresdurchschnitt zwischen 0,3 und 
0,8 Entgeltpunkten liegt.
Die Höhe des Grundrentenzuschlags ist gestaffelt und erreicht bei 35 Einzahlungsjahren 
die volle Höhe. Allerdings bekommt nur derjenige den Grundrentenzuschlag, der mit seinem 
Einkommen unterhalb bestimmter Grenzen bleibt. Alleinstehende haben den vollen Anspruch  
auf die Grundrente, wenn der steuerfreie Anteil ihrer Altersrente (samt ihres weiteren Ein
kommens) insgesamt höchstens 1.250 EUR monatlich beträgt. Bei Paaren liegt diese Grenze 
bei 1.950 EUR. Was darüber liegt, wird zu 60 % auf die Grundrente angerechnet.

Beispiel: 
Steht einer alleinstehenden Rentnerin ein Einkommen von 1.300 EUR im Monat zur Ver
fügung, werden 50 EUR zu 60 % angerechnet – die Grundrente fällt dann also um 30 EUR  
niedriger aus.

Liegt das Einkommen eines alleinstehenden Rentners bei mehr als 1.600 EUR und eines 
Rentnerpaares bei mehr als 2.300 EUR, wird der über den Höchstgrenzen liegende Betrag 
sogar zu 100 % auf den Grundrentenzuschlag angerechnet. Wenn ein Alleinstehender ein 
Einkommen von 1.750 EUR oder ein Ehepaar ein Einkommen von 2.450 EUR hat, mindert sich 
die Grundrente also jeweils um 150 EUR.

Hinweis: 
Die Aufstockung der Rente muss nicht selbst beantragt werden, da diese Prüfung durch das 
Finanzamt anhand der Daten der Rentenversicherung erfolgt („automatische Einkommens
prüfung“). Diese Prüfung wird allerdings in vielen Fällen nicht möglich sein, da viele Ruhe
ständler mit geringen Alterseinkünften selten eine Steuererklärung abgeben oder abgeben  
müssen. Rentner sind nur dann zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, wenn der 
steuerpflichtige Teil ihrer Rente den Grundfreibetrag übersteigt (im Jahr 2020: 9.408 EUR für 
Alleinstehende, 18.816 EUR für Ehe- oder Lebenspartner). Von Geringverdienern sind den 
Behörden also sehr wahrscheinlich keine Daten bekannt. Für Rentenbezieher ist es deshalb 
ratsam, für 2019 freiwillig eine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt einzureichen, 
um den Grundrentenanspruch prüfen zu lassen.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 02.11.2020

Verfahrensmangel: Fehlende Urteilsbegründung führt zur Aufhebung des Urteils 

Erfahrene Eltern kennen die goldene Erziehungsregel: Begründe deinen Standpunkt. Ein  
bloßes „Nein“ lässt das Kind ratlos zurück. Erst eine Begründung macht eine Aussage nach
vollziehbar. Ganz ähnlich verhält es sich im Prozessrecht: Finanzgerichtliche Urteile müssen 
nach der Finanzgerichtsordnung mit Entscheidungsgründen versehen sein. Die Entscheidung 
muss erkennen lassen, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen für 
sie maßgeblich waren. Prozessbeteiligte sollen so über die Erkenntnisse und Überlegungen  
des Gerichts unterrichtet werden, die das Urteil tragen.
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Dass eine fehlende Begründung später zur Urteilsaufhebung führen kann, zeigt ein neuer Fall  
des Bundesfinanzhofs (BFH). Im zugrundeliegenden Sachverhalt war eine Steuerfahndungs
prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass bei einem Grundstückskauf ein deutlich höherer Kauf
preis geflossen war, als im Notarvertrag ausgewiesen. Das Finanzamt erhöhte daraufhin die 
Grunderwerbsteuer, wogegen der Käufer des Grundstücks klagte. Das Finanzgericht Sachsen 
(FG) wies die Klage ab und verwies in seinem Urteil lediglich darauf, dass die Feststellungen 
und Beweiswürdigungen im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen nachvollziehbar und  
schlüssig waren.
Der BFH nahm aufgrund der fehlenden Entscheidungsgründe nun einen wesentlichen Ver
fahrensmangel an und hob das finanzgerichtliche Urteil auf. Nach Meinung der Bundesrichter 
genügte der pauschale Verweis des FG auf die nachvollziehbaren Feststellungen und 
schlüssigen Beweiswürdigungen im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen nicht aus, um 
erkennen zu können, auf welcher Grundlage das FG zu seiner Entscheidung gelangt ist. Weder 
aus dem Urteil noch aus dem Sitzungsprotokoll habe sich ergeben, welches die wesentlichen 
Feststellungen aus Sicht des FG waren und aus welchen Gründen sie für zutreffend gehalten 
wurden.
Der BFH verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurück an das 
FG.

Hinweis: 
Die Entscheidung des BFH zeigt, dass Urteile mit einer eigenständigen Begründung aus
gestattet sein müssen und sich die Anstrengung eines Revisionsverfahrens lohnen kann,  
wenn das FG lediglich pauschal auf Feststellungen der Finanzbehörden verweist und keine 
eigenen Entscheidungsgründe erkennen lässt.

Quelle: BFH, Beschl. v. 17.08.2020 - II B 32/20, NV
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Zahlungsschonfrist: bis zum 15.03.2021. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und 
Zahlungen per Scheck. [* bei monatlicher Abführung für Februar 2021; ** für das I. Quartal 2021]

Aktueller Hinweis: 

Von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen gewähren die Finanzämter auf Antrag  
und unter vereinfachten Voraussetzungen eine zinslose Stundung bzw. einen Voll
streckungsaufschub bis längstens 30.06.2021, darüber hinaus nur bei Vereinbarung 
angemessener Ratenzahlungen. Die vereinfachten Voraussetzungen gelten nur für bis 
spätestens 31.03.2021 fällig gewordene Beträge und erfordern eine Antragstellung bis 
spätestens 31.03.2021.
Sofern die festgesetzten Steuervorauszahlungen aufgrund der aktuellen Situation zu hoch 
sind, setzen die Finanzämter die laufenden Vorauszahlungen auf Antrag und ohne strenge 
Prüfung herab.

Wir unterstützen Sie gern bei allen erforderlichen Anträgen.


